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Der Norderdithmarscher Kaland.
Von

Kreisschulinspektor A TT ın Hadersleben.

Der Kaland In Norderdithmarschen ist. jetzt ıne Konferenz der Pre-

diger miıt halbamtlichem Charakter. Er versammelt sıch einmal 1m Jahre 1ın
einem der Pfarrhäuser unter dem Vorsıtz des Kirchenpropsten. Dieser pülegt
EINE einleitende Ansprache A halten. Daraut tolgt eiINn Vortrag miıt A1ll-

schliessender Debatite. Zium Schluss werden amtlıche Sachen besprochen.
LO Nach den Verhandlungen findet e1Nn gemeinschaftliches Mahl STa  9 fr wel-

ches der Pastor, welcher der Gastgeber 1ST, einen Beltrag 4UuS der Kalands-
kasse erhält.

Die erste solche Kalandsyersammlung fand S45 Sıa Damals wurde
der Kaland VON dem Konsistorium abgetrennt. Den Anlass dazu hatte 1ne

Streitirage über frele Fuhren und häten gyegeben.
{[)as Konsistorium, welches AUS den Geistlichen der Propstei unter

dem Vorsıitz des Landvogts und des Kirchenpropsten bestand, hatte Recht Z7.U

Hınden ın den Ehesachen. Die C4AaUSaC matrımon1lales gehörten Ja VOT das
10rum ecclesi1astieum. ur diese Gerichtssitzungen hatten nıcht alle Prediger

A() freie Beförderung und Tagegelder. Bei der Generalkirchenrvisitation im Jahre
1837 trugen daher die Pastoren Meyn ıIn W esselburen und Helmcecke ın

Schlichting darauf ahn, dass ihnen irele Fuhr ZU Konsistorium und Diıaäten

bewilligt werden möchten, WI1e das VO.  a andern (+emeinden {Ur ihre Prediger
bereıts geschehen SEe1 Man trug aber Bedenken, das Ol oben her den (7e-
meinden wıder ihren W ıllen aufzuerlegen. Vielleicht In der Absıcht, durch

geschichtliche Untersuchung einen zureichenden Rechtsgrund dafür D finden,
suchten dıe damalıgen Kirchenviısıtatoren, Landvogt Boysen und Propst
Schetelig, nach den vorhandenen Quellen den Ursprung und die Entwick-
lung des Norderdithmarscher Konsistoriums festzustellen. IBEN Krgebnis

3() dieser Untersuchung wurde Q August 1839 an die Königliche Schleswig-
Holsteinische KRegJerung uf Gottorf berichtet.

1468 ist der Kaland /AÄ Meldorf durch freie Vereinigung VOL Geist-
Lichen begründet worden. Später gesellten sich uch Laıien hiınzu. Der Ka-
land dehnte siıch weıter AUS und qsste die melsten (Geistlichen Dithmarschens
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und viele Laıien elıner Brüderschafft: ZUSa  11 S1e kamen AIl ersten
Monatstage den Kalenden einem bestimmten rte ZUSAaIMMMEN,
über ZzU haltende Festtage, Memorien und Jahrzeiten, ZU verteilende Almosen,
un: Was Aufnehmen ın die Brüderschaft gereichen möchte, berat-
schlagen *). Wie viele andere dieser fraternıtates Calendarum, wurde der Ka-
land reich, seINne Zusammenkünfte wurden üÜppig. Er erfuhr eine Umwand-
lung durch A1le Kınführung der Reformation ın Dithmarschen. Der Landes-
ahbschied OM Pfingstabend 1533 bestimmt 7 Schwärmerel, ärgerliche
Lehre und Leben D melden, soll zweımal jJährlıch iın der Fastenzeit und u  Z

Michaelis ıne V ersammlung mıiıt den Kiıirchherren ımd iınren V ollmächtigen 10
ın Meldorf stattfinden, zwistıge “achen Z.U schlichten. » Dar schal de Up-
Ikumsat des Kalandes tho gebruket werden.« er ärgerliche Kaland wurde
ın ıne nutzbare SyNOodus verwandelt. Ihr kamen auch die Einkünfte des
Lundener Klosters Z gyute

ach der Eroberung Dithmarschens bestimmte der Rendsburger Ab- 15
schied VO 10 N ovember ä 1m wesentlichen mit der FKHestsetzung VO11

1533 übereinstimmend, dass die drel Superintendenten, die für C1e drel
Landesteile eingesetzt &.  9 zweimal jJährlich ZUTLT gewöhnlıchen Zieit, die
Pastoren un! Kirchendiener nach Meldorf berufen sollten. » Alldar« sollen
S1EC »alle Mängel und eDTrTeCKkKe Uıtıck verhören un desülven 1a Vermöge af-
schaffen. X Weıil früher dieser Zusammenkunft uch weltliche Beisitzer
teılgenommen haben, sollen Zaukunft die V ögte dabheı SE1IN. Was verzehrt
wird, soll nach »olden Gebrucke« 4AUS den Eınkünften des Kalands KENOMMEN
werden. Unnötiger Aufwand ıst, vermeıiden.

DiIie Verhandlungen hatten jedenfalls Z Teıl prozessartige Formen, 25
das zeigt die Bestimmung, dass, jemand der Superintendenten bedürfen
würde, die Unkosten On den Partej:en A tragen sind.

Schon sehr bald nach 1559 ist der 1ne Kaland In drei V ersamm-
lungen gyeteult, Je 1ne für jeden Landesteil. Beı dieser Teilung wurden dıe
beiden nördlichen 'Teile pekunlär benachtenigt. Das Kalandsvermögen W  _

meılstens In Meldorf angelegt und blieb da. Der Propst Petrus 0O1€e machte
ol dafür geltend, dass das V ermögen U Stiftungen VO Meldorfer
» Presteren, Borgeren und Borgerschen« herrühre. Wıe weıt, das zutreffend
War, st sich nıcht. feststellen. Der Kaland des Norderteils ist. ber wıeder
mıiıt Vermächtnissen versehen, S| a  Ss er selbständig selne Kapıtalien besass. 35
Er ist ZUMN erstenmale unter M Markus Wrange für sich abgehalten.
Wrange War Hauptpastor 1ın Neuenkirchen und VON 1567 bis 1601 Propst
des Norderteils VvVOoONn Dıiıthmarschen. VAN selner Zeit wurden AUS en drel
€  ılen Dithmarschens nach dem ode des Herzogs ‚Johann 1580 wel Teıle,
W1e S1C i1im wesentlıchen noch jetzt bestehen.

1750 37
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Nur einmal 1m Jahre Z tagen Tatt zweimal wurde VON dem Kaland
ın Siiderdithmarschen 111 September 1601 beschlossen, weıl die Prediger
sich über A1e Unkosten hel den eisen beklagten.

Kın PAaar Beispiele mögen zeigen, WÄäas Ur das Forum es Kalands
<  [ gehörte:

1577 entschied der »Ehrwürdig Kaland« unter dem Vorsıitz des ET'-

wähnten range In »irrıgen und twılligen Saeccken« zwischen dem Pastor
Hermann 'T’homerus ın 1 Annen und dem Rade (‘aus Jürgen ın Neufeld.
1eser hatte (eld CRCH /Zansen ausgeliehen, daher wollte ıhn der Pastor
Wegen uchers nıcht Abendmahl zulassen. Der Kaland erkannte all,
(lass las Zinsnehmen gestattet sel, nach Verordnung VOINl Kayser, Königen
und Fürsten für 100 Mark 06 Marl Jährlich, daher ade (laus Jürgen Z
Abendmahl zuzulassen E1 931

Al Pastor Nicolaus Siewerz Iın runk umgekommen Wr (1605), sprach
15 1ne Entscheidung des Kalands der Wiıtwe das Gnadenjahr ZU

Die weıtere Entwicklung hat dem Kaland das Konsistorium
macht, den Ehegerichtshof. IDıie Sache WAar gegeben durch Cie ANQC-
führten Bestimmungen, SOWI1E durch die 4UN dem kanonischen Recht über-
NOMINENNE Ansıcht, dass Ehesachen der Gerichtsbarkeıt der Kırche unter-

A0 hegen. ID geschah mıiıt dieser Entwicklung etwas Selbstverständliches, che

Gesetzgebung hatte keinen Anlass einzugreifen. Fın Versuch, die Zuständig-
eıt dieses Gerichtshoftfes zu erweıtern, wurde Ol der Landschaft abgewlesen
(1622). Durch die norderdithmarscher Justizverordnung VON 1782 wurde 1NC
klare gesetzliche Grundlage füur die Thätigkeit des Konsistoriums geschaffen.
Damlit W3 diese Entwicklung abgeschlossen.

Ihhese Untersuchung, welche iıch, qOwelt möglıch War, AUS den
(Quellen ergaänzt habe, tührt. die Kirchenvisıtatoren 1mM Jahre 1839 ZU dem
Ergebnis, dass die Kosten der Konsistorlalgeschäfte miıt Unrecht dem Kaland
und den Predigern ZUTLT ast, gelegt wären. K musste dahın gestrebt werden,
ıhnen neben freler Fuhr, die Übrıgens auch in W esselburen und Schlichting
geleistet würde, 1äten On den (+emeinden ZU erwirken ?) Dagegen E1 CS

wünschenswert, den Kaland wieder VOI dem Konsistorium abzutrennen und
selbständig Zzu machen. Kr würde SEINE Kapıtalıen behalten und seine be-
sondere Aufgabe darın haben, 1Ne Irele und zeıtgemässe Synodalvereinigung

39 der Geistlichen zl werden. uft eINe Synodalverfassung ginge der immer
mehr reDC werdende unsch der zeistliıchen ın Jener Zeıt; der ecue Kaland
würde en Mıttel 7, Fortbildung der (+eistlichen und tfür die nregung
kirchlichen Lebens überhaupt gEe1N.

Die Regierung zeigte sich entgegenkommend und forderte unterm
4() Februar 1840 welteren Bericht nach Vernehmung der Prediger. Die Be-

FWEHSE, A O , C  O  O ff
Daselbst 556 Hier wird Ol ıhm berichtet: »er soll sich beim

Trunk, A4AUS Vermessenheıit, ın 1n miıt der Pest, Anl estecktes Bett gelegt haben,
in welchem Nan (d1esen Bösewicht todt vorgefun&

e} ) Thatsächlich wurde das auf dem W ege besonderer Verhandlungen
beı den Visitationen später auch erreicht.
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richte der Prediger sprachen sich mıiıt einer Ausnahme für die NEUE G
richtung 4AUS. Alle versprachen sıch Anregung und Förderung On der Sache
Allerdings wurden uch Bedenken laut. Es wurde der Kostenpunkt hervor-
gehoben, uch Cdie Verschicdenheit der herrschenden theologıschen Ansıchten.
Viele sahen als Bedingung die Freiheit der Beteiligung AIl Einer der
Ansıicht, dass Synoden immer Schaden gestiftet hätten; WAasSs Nan wolle, E1
durch einen Lesezirkel Dr erreichen. Eın anderer begeisterte sıch für Synodal-
verfassung 1m allgemeınen. Eıner erwähnte, dass uch iIrüher VOT dem KOon-
sistor1um die (Geistlichen 1Ne Synodum gyehalten hätten, dabel wären SOgar
lateinische Reden gehalten 10

In den Akten (les Kalands 1ıne Reihe VON Beobachtungen regıstriert,
die zelgen, dass IL  AIl In jener Zeıit überall Synoden WIT würden wohl
sSageh.:; Konferenzen einrichtete, Ift mıiıt amtlıchem Charakter.

Am z April wurde den Kirchenvisitatoren wieder nach
(5ottorf berichtet. 15Die Trennung des Kalands OM Konsistorium wird eiIN-
yehend erörtert. Dem Berichterstatter, Propsten Schetelıg, lag vornehm-
lich 11 der offiziellen Anerkennung der Kıinriıchtung. 1D ollten iıhr
die Kapıtaliıen des Konsistoriums beigelegt werden. Dann sollte der Kaland
das Recht haben, den Behörden aut Erfordern Gutachten abzugeben, WI1Ie das
ZU der Zieit in Einzelberichten gyeschah, (lie gesammelt vorgelegt wurden, un
das andere, VON sich ©  4115 Anträge ın Kirchen- und Schulsachen AIl die Be-
hörden ZUuU richten. Das wäare der Unterschied FPrıyatvereinen, die sıch
anderswo gebildet hätten. Die prinzipielle Frage der Synodalverfassung zl

entscheiden, S der gelegentliche Anlass nıcht ausreichend. Als Grundzüge
der 711 entwerfenden Satzungen mussten gelten: freie Teilnahme und ın g- A  H
W1SSES Aufsichtsrecht des Propsten, als Bedingung für einen anerkannten
Kaland, dass die Hälfte der Prediger ıhm angehöre. Als Zweck des (janzen
wurde noch einmal Cdie wissenschaftliche nd praktische Fortbildung der
Mitglieder angegeben.

3()Am Jul: erg1ine 4A11 den Propsten die Aufforderung, den Ent-
wurtf e1INESs Normatıvs Y den Kaland vorzulegen. Der Entwurf wurde mıiıt
einem Berichte, der sich auf Gutachten der einzelnen Prediger stutzte,
BT Januar 1543 der Reglerung eingereicht. IDıe Grundzüge des Entwurfs
entsprachen dem früheren Berichte. DDus Streben &INg dahin, möglıchst viel
ON der Geschäftsordnung der Bestimmung des Kalands selhst. ZU überlassen. 3
Die Prediger mit. dem Entwurf 1mM allgemeınen einverstanden. Kinige
wünschten allerdings besondere Bestimmungen, etwa einen Hinweis aut die
Förderung der Mission. Kıner schlug Heide als ständigen V ersammlungsort

Das hat Frenkel, Pastor ın N euenkirchen und Propst, gethan:
1750 0OCcCcaslone Jubilael sem1secularis annıversarıl: de virtutibus

Ministri ecclesiasticl,
1767 ın memorlam Semi1-Jubilaei argentel S1IC dieti muner1 SC1-

hcet. mel OTaViSSiIM : de ÄTTÄOTNTL! Oratorı1s,
1768 de natura CONCIONIS.

Die Reden sind gehalten »IN den Synodal-Konventen, WEn WIT nıcht 45
mıit Consistorialsachen überhäufet FCWCSECN«, FWEHSE, A ©: s 146

ö*
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VOTL Es wurde auch die Frage eTrörtert, ob die Leitung oder Cie Aufsicht
Einer wünschtedem Propsten oder einem W ortführer zukommen solle.

Sprachreinheıit: Grundgeld atatt Kapıtal, Seckelmeister statt Kassıerer.
Am August 1845 erwiderte die Keglerung nach Anhörung des

Generalsuperintendenten Herzbruch, dass eINn einzurichtender Kaland keinen
offizıiellen Charakter bekommen könne, vielmehr WwW1e die Predigervereine ın
anderen Propsteien alg eın Privatverein anzusehen SEL Sie schlug VOTLI, 1Nne
Zusammenkunft der Prediger, WI1Ie S1e im Kaland geplant ware, 1mM Anschluss
1l die Konsistorlalsıtzungen 711 halten, nötigenfalls AIl einem 7zweıiten lage;
dann würde sıch eine Beteiligung aller Prediger leichter erreichen lassen.
Damit schliesst die Vorgeschichte des Kalands.

Am September 18545 Iud Propst Schetelig ın Uebereinstimmung
mıiıt der 1M Konsistorium getroffenen Abrede die Prediger auf Donnerstag,
den 25 September 1845, vormı1ttags 10 Uhr, ZU einer V ersammlung In se1IN

15 Haus. Zugleich bat er, möchten einzelne Mitglieder ıhm spezıelle, die
theologische Wissenschaft oder as kirchliche Leben betreffende Thesen e1N-
reichen. Da:  } ist. Jange eıt hindurch das Verfahren geblieben. Dem Propsten
wurden qls Vorsitzenden VOL verschiedenen Pastoren Thesen eingereicht, oft;

mehr, als verhandelt werden konnten Kr bestimmte, welche 'Thesen VOCI-

() handelt werden sollten, und sgefzte cie Reihenfolge der Themata Später
sind Vorträge die Stelle getreten.

Die erste V ersammlung, 411 der acht Pastoren teilnahmen, beschloss
den Namen »Kaland« beizubehalten. Unter diesem Namen ist die V ersamm-

Jung alljährlich In 1Nns der Pfarrhäuser Norderdithmarschens eingekehrt als
2F eiInNn Yern gesehener (zast. Denen, welche den Kalandsyersammlungen bel-

gewohnt haben, steht. der Kaland ın guter Ermnerung, da S1E ihm manche
Förderung und Anregung verdanken. Zugleich ber ist, den (zeistlichen
In Norderdithmarschen D einem Band brüderlicher (+emeinschaft geworden.

Von den Verhandlungsgegenständen NneNNe ich einzelne.
1545 Der evangelische Geistliche 1S verpflichtet, die (ijustav-

Adolf-Stiftung In selner (+emeinde wirken.
Die Zwangstaufe 185 unevangelisch.

S4 as ist, thun, die (+emuter über die zunehmende Armut
beruhigen ?

37 1848 Bel Ausbildung ihrer Verfassung hat die evangelische Kıirche
sich 4l das Bestehende anzuschliessen.
Die Kirche möge sich frei und selbständig konstitmeren.

1850) ID o1ebt keine (ürilehe.
Kein Prediger bıete die Hand ‚Ur Erbauung VON Arbeits-
häusern, denn nachteinig ist, deren Eıinfluss,

1851 Hınweg mıiıt den Zwangsarbeits-Armenanstalten.
KEıne Agende notwendig.?854 Stolgebühren sind aufzuheben.
Die innere Miıssıon ist. e1INn Vorwurt für die Kirche, jetzt

45 cie Beteiligung der (Geistlichen notwendig,
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1855 Sämtliche (zeistliche muüssen VO obersten Bischof nach
festen und bestimmten Kegeln angestellt werden. Die
Wahlen hören als schädlich auf.

18556 Die Hebung der Volksschule ist; ZU erwarten, WEn S1e In
iıhrer inneren un qusseren Organisation mehr mıiıt den Be-
dürfnissen des Volkes und den lokalen Verhältnissen In Eın-
klang gebracht wird.

1858, und 60 Missıon und Missionsfeste.
1858 und RC Dıie hlıturgische Frage.
1861 Die wilden Ehen 10
1863 Die norderdithmarscher Kirchenverfassung.
15864 Die Irennung der Kıirche VOIN der Schule.
1867 DIe Unıon miıt besonderer Beziehung auf die schleswig-

holsteinische Landeskirche.
1874 Stellung und Verhalten der Kirche PE  . der Geistlichkeit

gegenüber dem (Gesetz VO C März 1874 er die Be-
urkundung des Personenstandes und die Orm der Ehe-
schliessung.

1876 Sozlalısmus und Christentum.

Aus dem Leben des Dethlev Johannis,
Predigers iın Deezbhüll be1 Londern Zieit des dreissig]ährigen

Krieges.
Von Pastor URSS In Deezhüll.

Dethlev Johannıiıs er Johannsen) ist, ın der Kirchengeschichte
einer gewlssen Berühmtheit gelangt WEDECN der aussergewöhnlıch rohen Be- 25
handlung, die er On verschiedenen (+iedern se1INer eigenen (+emeinde Eer-
fahren mUusste und der eın häufig abgedruckter kurzer Bericht: AUS s<e1nNer
eigenen Feder 1m testen Deezhüller Kirchenbuch 33 Kunde g1iebt. Das
Kıirchenhuch ist leider verloren FCcgANYECN. Der bekannte Erıch Pontoppl1-
dan hat den Bericht ber wörtlich ıIn selne dänische Kirchengeschichte herüber-
2 Er folge hler ın plattdeutscher Wiedergabe. » Nachfolgende
hebben meinem Amte verfolget, uıunde nah meınem Verderwen getrachtet.

nnales KEcclesiae Danicae, Copenhagen 1782, B  0 373 (Herr
Pastor Michelsen iın Klanxbüll stellte MIr das Werk freundlich ZULE Verfügung.)Darnach bel ITHOLUCK, Das kirchliche Leben des Jahrhunderts, 35
Berlin 1861, Abteilung, ELE und Lebenszeugen der Iutherischen Kirche
AUS allen Ständen VOT und während der T4  e1t. des 30 jJährıgen Krieges, Berlin
1559, 401, ber In hochdeutscher, etiwas veränderter Uebertragung. Ebenso
1m Schleswig-Holsteinischen Sonntagsboten, herausg. VO. Landesverein für
Innere Miss1on, 1902, Nr 48, 380 (n einem Artikeli On Pastor EUTER
ın Meldorf).


